
Bedeutung der 

Grundsätze und
Beschlüsse 

des Wartburgfestes
vom 17./18. Oktober 

für uns, die wir heute 
im 21. Jahrhundert in der

Bundesrepublik Deutschland
leben

Im November 1817, also kurz nach dem Wartburgfest am 17./18.

Oktober 1817, entwickelten Jenaer Burschenschafter „Grundsätze“

eines konstitutionell-liberalen Programms zur Errichtung eines

bürgerlichen Nationalstaates.

Im burschenschaftsinternen wissenschaftlichen Verein in Jena auf

der „Grü nen Tan ne“ (Grün dungsloka l der Urb urschensch aft)

diskutierte man die Grundsätze und Beschlüsse  lebhaft. Zu den

Mitgliedern dieses Vereins gehörten u. a. Heinrich von Gagern, der

spätere erste Präsident der Frankfurter Nationalversammlung, zu

den Referenten der radikale junge Privatdozent Dr. Karl Follen und

der maßvolle ältere Jenaer Professor Heinrich Luden. Die
Grundsätze und Beschlüsse, ein Anstoß zum deutschen

Verfassungsstaat, bestanden aus vier wesentlichen Teilen:

1. die deutsch e Einheit

2. die Thematisierung von Menschen- und Bürgerrechten

3. soziale Anliegen wie Bauernbefreiung; allgemeine

Wehrpflicht, damit kein Freikauf Wohlhabender möglich

war

4. wirtschaftliche Fr eizügigkeit und  Gewerb efreiheit

Die Gedanken dieser Grundsätze und Beschlüsse von 1817 flossen – teilweise unverändert – in die Frankfurter Reichsverfassung

von 1849, in die Weimarer Reichsverfassung von1919 und in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 1949 ein.

Mit ihren Grundsätzen und Beschlüssen waren die Burschenschafter Vorreiter unserer heutigen freiheitlich demokratischen

Verfassun g. Dafür be zahlten allerd ings auch viele  Bursche nschafter, Stud enten und P rofessoren  mit Verwe is von der U niversität, mit

Einkerkerung und sogar mit ihrem Leben.

Frau Dr. Helma Brunck, freiberufliche Historikerin, hat folgende Artikel der Menschen- und Bürgerrechte der vier oben genannten

Verfassungen miteinander verglichen:

1. Zur Freiheit der Person

In den Grundsätzen und Beschlüssen des achtzehnten Oktobers 1817 heißt es im Grundsatz Nr.28 (K13):

„Das erste und heiligste Menschenrecht, unverlierbar und unveräußerlich, ist die persönliche Freiheit.  Die Leibeigenschaft ist das

Ungerechteste und Verabscheuungswürdigste, ein 

Greuel v or Gott u nd jedem  guten M enschen ...“

In der Frankfurter Reichsverfassung von 1849 heißt es im § 138 I/II:

 „Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Die Verhaftung einer Person soll, außer im Falle der Ergreifung auf frischer That, nur

geschehen in Kraft eines richterlichen, mit Gründen versehenen Befehls. Dieser Befehl muß im Augenblick der Verhaftung oder

innerha lb der nä chsten vier undzwa nzig Stun den dem  Verhafte ten zuges tellt werden ...“

In der Weimarer Reichsverfassung von 1919 heißt es im Art. 114:

„Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Eine Beeinträchtigung oder Entziehung der persönlichen Freiheit durch die öffentliche

Gewalt ist nur auf Grund von Gesetzen zulässig. Personen, denen die Freiheit entzogen wird, sind spätestens am darauffolgenden

Tage in  Kenntn is zu setzen, vo n welche r Behörd e und a us welch en Grü nden d ie Entziehu ng der F reiheit ang eordne t worden  ist;

unverzü glich soll ihn en Gele genheit g egeben  werden , Einwen dunge n gegen  ihre Freih eitsentziehu ng vorzu bringen .“

Im Grundgesetz von 1949 heißt es im Art. 2 II:

„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In
diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“

2. Zum Gleichheitssatz  

Grundsätze Nr. 7 :

„Alle Deutschen sind Brüder und sollen Freunde sein“.

Nr. 19 (K10):

„Freiheit und Gleichheit ist das Höchste, wonach wir zu streben haben, und wonach zu streben kein  frommer und ehrlicher

deutsch er Man n jemals a ufhören  kann. Aber es g ibt keine F reiheit als in d em Ge setz und d urch da s Gesetz, un d keine G leichheit als

mit dem  Gesetz un d vor dem  Gesetz.“

Frank furter R eichsver fassung, § 137 III:

„Die D eutschen  sind vor d em Ge setz gleich.“



Weim arer Reich sverfassun g, Art. 109 I:

„Alle De utschen  sind vor d em Ge setz gleich.“

Grund gesetz, Art. 3:

„Alle M enschen  sind vor d em Ge setz gleich.“

3. Zur Glaubens- und Gewissensfreiheit

Grund sätze, Nr. 6:

„Die Lehre von der Spaltung Deutschlands in das katholische und

das pro testantische  Deutsch land ist irrig, falsc h, unglü ckselig...

Wir Deutsche haben alle einen Gott, an den wir glauben, einen

Erlöser, den wir verehren, ein Vaterland, dem wir angehören.

–Wenn  wir im Sinne dieser Einheit fromm leben und ehrlich

handeln, so hat keiner von uns den anderen zur Rechensch aft zu

ziehen, und alle k önnen  alles dem  Allerbarm er vertraue nsvoll

anheim geben .“

Frankfurter Reichsverfassung, § 144:

„Jeder D eutsche h at volle Gla ubens- u nd Gew issensfreiheit .

Niemand  ist verpflichtet, eine religiöse Überzeug ung zu

offenba ren.“

Weimarer Reichsverfassung, Art.135:

„Alle Bewohner des Reichs genießen volle Glaubens- und

Gewisse nsfreiheit . Die ungestörte Religionsausübung wird durch

die Verfa ssung g ewährle istet und steh t unter staatlic hem Sc hutz .

Art. 136.III:

„Nieman d ist verpflichtet, seine religiöse Überzeu gung zu

offenbaren.“

Grundgesetz , Art. 4:

„Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des

religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.

Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“

4. Zur Meinungs- und Pressefreiheit

Grundsätze, Nr.31:

„Das Recht , in freier Rede und Schrift seine Meinung über

öffentliche Angeleg enheiten zu  äußern, ist ein unveräußerliches

Recht jedes Staatsbürgers, das ihm unter allen Umständen

zustehen muß...Wo Rede un d Schrift nicht frei sind, da ist

überha upt keine  Freiheit, da  herrscht n icht das G esetz, sond ern die

Willkür. Wer das Recht des freien Gedankenverkehrs durch Rede und Schrift den Bürgern zu entziehen, zu verkümmern und

wegzuk ünsteln su cht, der be geht Frev el an seine m Volk .“

Frank furter R eichsver fassung, § 143:

„Jeder Deutsche hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und bildliche Darstellung seine Meinung  frei zu äußern . Die

Pressefreiheit darf unter keinen Umständen und in keiner Weise durch vorbeugende Maßregeln, namentlich Zensur, Konzessionen,

Staatsauflagen , Beschränku ngen der D ruckereien ode r des Buchh andels, Postverb ote oder and ere Hemm ungen de s freien Verkehrs

beschrä nkt, suspen diert oder a ufgeho ben we rden.“

Weimarer Reichsverfassung, Art.118

„Jeder Deutsche hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern. An diesem  Rechte

darf ihn kein A rbeits- oder  Angestelltenve rhältnis hindern , und niema nd darf ihn b enachteiligen , wenn er von  diesem R echte

Gebrau ch macht. E ine Zensur find et nicht statt.“

Grundgesetz, Art. 5:

„Jeder hat da s Recht, seine Me inung in Wo rt, Schrift und Bild frei zu äuß ern und zu  verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen

Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine

Zensur fin det nicht sta tt.“

5. Zum Eigentum

Grundsätze, Nr. 20:

„Alle Gesetze haben die Freiheit der Person und die Sicherheit des Eigentums zum Gegenstand. ... Ebenso kann einem Manne von

seinem Besitz nur das abgefordert werden, was er selbst bewilligt oder zu geben versprochen hat. Wo ein anderer ihm nehmen kann,

was er will, w ann er w ill, soviel er will, da h errscht die G ewalt.“

Frankfurter Reichsverfassung, §164:

„Das Eigentum ist unverletzlich. Eine Enteignung kann nur aus Rücksichten des gemeinen Besten, nur auf Grund eines Gesetzes und

gegen  gerechte  Entschä digung  vorgeno mmen  werden .“

Weimarer Reichsverfassung, Art.153:

„Das Eigentum wird von der Verfassung gewährleistet. Sein Inhalt und seine Schranken ergeben sich aus den Gesetzen. Eine

Enteignung kann nur zum Wohle der Allgemeinheit und auf gesetzlicher Grundlage vorgenommen werden. Sie erfolgt gegen

angemessene Entschädigung“.

Grundgesetz , Art.14:

„Das E igentum  und da s Erbrech t werden  gewäh rleistet. Inhalt u nd Sch ranken  werden  durch d ie Gesetze b estimmt.

Abs. III:

Eine Entscheidung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen,

das Art u nd Au smaß d er Entsch ädigun g regelt. D ie Entsch ädigun g ist unter ge rechter Ab wägu ng der In teressen de r Allgem einheit

und de r Beteiligten  zu bestimm en.“

Die Vorstellung der Urburschenschaft von der Stellung des Einzelnen in einem Gemeinwesen ist weitgehend identisch mit der

Stellung, die das Grundgesetz der Bun desrepublik ihren Bürgern gara ntiert.

Es gibt vie le Mö glichkeiten , unsere fre iheitlichen V erfassun gsgrun dsätze d urch O pferber eitschaft u nd Tat kraft au ch im

neuen Jahrtausend zu verwirklichen.


